
doch die vornehmste Aufgabe des Staatsanwalts, dem 
Bürger zur Abänderung wirklich fehlerhafter Entschei
dungen zu verhelfen.

Trotzdem müssen von allen eingehenden Kassations
anregungen mehr zur Ablehnung als zum Antrag füh
ren, denn häufig handelt es sich um Anregungen „von 
völlig untergeordneter Bedeutung, bei denen es wirk
lich nicht zu rechtfertigen wäre, das Oberste Gericht 
der Deutschen Demokratischen Republik anzurufen“2), 
oder aber um- Anregungen von Staatsanwälten zu
ungunsten von Verurteilten, die zwar tatsächlich eine 
zu geringe Strafe erhielten, ohne daß jedoch das Urteil 
so gröblich unriphtig wäre, daß es unbedingt kassiert 
werden müßte. ,

Als Ergebnis der ständigen Anleitung der Staats
anwälte beim Generalstaatsanwalt, im Bezirk und 
Kreis und der Erziehung der jüngeren Staatsanwälte 
durch die leitenden Funktionäre der Bezirksstaats
anwaltschaften werden fehlerhafte Strafanträge mehr 
und mehr abnehmen und bald der Vergangenheit 
angehören. Die mit der Fertigung von Kassationsanträ
gen beauftragten Staatsanwälte haben dann nur noch 
die Anregungen zu prüfen, die dem Generalstaats
anwalt von den Werktätigen direkt oder in ihrem 
Interesse von den Rechtsanwälten zugehen. Die 
Anregungen der Werktätigen zu bearbeiten, kostet 
häufig viel Mühe, denn ungelenke Schrift oder Aus
drucksweise machen es nicht selten schwer, den Willen 
des Schreibers zu erkennen. Trotzdem werden diese 
Eingaben gern bearbeitet, weil aus ihnen stets ein 
großes Vertrauen zum Generalstaatsanwalt der Deut
schen Demokratischen Republik zu erkennen ist. Wenn 
sie dann doch nicht zu einem Kassationsantrag führen 
können, geben sich die beauftragten Staatsanwälte bei 
dem ablehnenden Bescheid besondere Mühe, um den 
Gesuchstellern in verständlicher Weise mitzuteilen, 
warum ihrer Bitte nicht entsprochen werden kann.

Auch die meisten von Rechtsanwälten eingereichten 
Kassationsanregungen zielen darauf ab, dem Recht 
zum Durchbruch zu verhelfen; auch sie müssen sehr 
ernsthaft geprüft werden.

Zuweilen sehen die Schriftsätze der Rechtsanwälte - 
aber auch ganz anders aus: aus ihnen spricht oft die 
bloße Berufsroutine, der kein Weg im Gestrüpp der 
Paragraphen fremd ist. Dabei sollte sich gerade ein 
Rechtsanwalt, der im Interesse seines Klienten die 
Kassation eines rechtskräftigen Urteils anstrebt, nur 
von seinem Rechtsbewußtsein, von dem ehrlichen 
Willen, die Gesetzlichkeit durchzusetzen, leiten lassen. 
Die Kassation eines rechtskräftigen Urteils ist doch die 
letzte Möglichkeit zur Herstellung der Gesetzlichkeit. 
Ehe ein Rechtsanwalt hierzu die Anregung gibt, sollte 
er wirklich ernsthaft überlegen, ob sein Begehren zum 
Erfolg führen kann. Sonst sollte er seinem Mandanten 
eher von einer Kassationsanregung abraten, und sei es 
auch nur, um diesem eine kurzlebige Illusion und die 
Gebühren zu ersparen.

Leider muß festgestellt werden, daß viele Kassations
anregungen nicht überzeugend wirken, weil der be
treffende Rechtsanwalt offenbar selbst nicht von der 
Stichhaltigkeit seiner Begründung überzeugt war.

So übermittelte' z. B. ein Rechtsanwalt aus Zwickau 
eine Kassationsanregung, die schon, ohne daß in die 
Akten Einsicht genommen zu werden brauchte, auf 
Grund der Begründung des Anwalts abgelehnt werden 
mußte. Seine Mandantin hatte 250 DM der Deutschen 
Notenbank nach Westberlin verbracht und dafür illegal 
außer Kleidung u. a. 7 Päckchen Kakao und 23A Pfund 
Kaffee in die Deutsche Demokratische Republik ein
geführt. Sie wurde dafür vom Kreisgericht mit acht 
Wochen Gefängnis bestraft, einer Strafe also, die eher 
zu niedrig als zu hoch ausgefallen ist. Das Bezirks
gericht hatte deshalb die Berufung auch als offensicht
lich unbegründet verworfen. Anstatt nun die Verurteilte 
von der Richtigkeit des Urteils zu überzeugen, regt der 
Rechtsanwalt die Kassation der Entscheidung an, weil 
sie im Strafausspruch gröblich unrichtig sei. Bezeich
nenderweise schließt sein Schreiben mit den Worten: 
„Im Auftrag der Verurteilten unterbreite ich deshalb 
die Anregung ...“

Man müßte annehmen, daß sich ein Rechtsanwalt 
die notwendigen Gesetzeskenntnisse verschafft, ehe er

daran denkt, eine Kassationsanregung zu fertigen. § 13 
des Gesetzes über die Errichtung des Obersten Ge
richtshofs und der Obersten Staatsanwaltschaft vom 
8. Dezember 1949 (GBl. S. 111) sagt eindeutig, daß ein 
Kassationsantrag nur innerhalb einer Frist von einem 
Jahr seit Eintritt der Rechtskraft zulässig ist. Was soll 
man aber sagen, wenn ein Rechtsanwalt aus Weißen
fels die Kassation eines Zivilurteils anregt, das länger 
als IV2 Jahre rechtskräftig war. In dem Schriftsatz, der 
übrigens an den,, Herrn Generalstaatsanwalt beim Ober
sten Gericht“ adressiert ist, heißt es: „Es wird hierbei von 
mir nicht übersehen, daß das Urteil seit mehr als Jah
resfrist rechtskräftig ist. Herr M. spricht gleichwohl die 
Bitte um Beantragung der Kassation aus . . . “

Es ist nicht anzunehmen, daß der Rechtsanwalt 
glaubt, der Generalstaatsanwalt und das Oberste Ge
richt würden seinet- oder seines Mandanten wegen 
eine gesetzliche Ausschlußfrist mißachten. Man fühlt 
sich aber hier gezwungen zu wiederholen, was S t r e i t  
in seinem Beitrag „Zu einigen Fragen der Rechts
anwaltschaft“ sagte:

„Hat sich bereits in der Rechtsanwaltschaft ins
gesamt in ideologischer Hinsicht eine echte Wand
lung vollzogen? Sind die alten kapitalistischen 
Gewohnheiten und Gepflogenheiten der Anwalt
schaft bereits überwunden? Sind die Rechtsanwälte 
in ihrer Gesamtheit bewußte Miterbauer des Staa
tes der Arbeiter und Bauern?

Die Antwort auf diese Fragen lautet: Nein, soweit 
ist es noch nicht. Ein Teil der Anwälte verharrt 
bewußtseinsmäßig noch weiter in der Vergangen
heit. Das drückt sich z. B. darin aus, daß sie noch 
immer in erster Linie nach den Gebühren sehen, 
daß sie für aussichtslose Rechtsmittel, Kassations
anregungen, Gesuche um bedingte Strafaussetzung 
u. a. m. Honorare annehmen, statt die Rechtsuchen
den zu belehren, daß die Ersuchen keinerlei Aus
sicht auf Erfolg haben.“3)

Kann man bei dem zuerst geschilderten Fall einer 
falschen Kassationsanregung vielleicht noch — da es 
sich um die Höhe der Strafe handelt — bei gutem Wil
len von einem verzeihlichen „Irrtum“ sprechen, so ist 
dies in der Kassationssache des Fuhrunternehmers 
Willi Sch. unmöglich. Sch., der selbst für eine Molkerei 
Butter ausfährt, findet auf der Landstraße zwei Pakete 
mit insgesamt 50 kg Butter. Diese nimmt er mit nach 
Hause, um sie dort zu verstecken. Am nächsten Tage 
bekommt er offenbar Bedenken und meldet seinen 
Fund einem ihm bekannten VP-Angehörigen, der sei
nerseits dem VPKA Mitteilung macht. Von dort erhält 
Sch. die Weisung, die Butter gegen Quittung beim Amt 
für Handel und Versorgung abzuliefern. Man mag dar
über streiten, ob nicht das VPKA verpflichtet gewesen 
wäre, die Butter selbst abzuholen, jedoch wäre der 
Transport für Sch. als Führunternehmer sicher auch 
nur eine kleine Mühe gewesen. Sch. jedoch behält, in 
der Absicht, die Sache langsam in Vergessenheit gera
ten zu lassen, die Butter bei sich, bis diese nicht mehr 
frisch ist, und tauscht sie nun gegen die gleiche Menge 
aus einer ihm anvertrauten Lieferung aus. Nach einiger 
Zeit wiederholt sich dieser Umtausch der Butter noch 
einmal, bis die Sache endlich durch die Beschwerden 
der Werktätigen über den schlechten Zustand der in 
letzter Zeit gelieferten Butter entdeckt wird. Sch. wird 
deshalb vom Kreisgericht wegen Unterschlagung von 
Volkseigentum nach § 246 StGB in Tateinheit mit § 1 
Abs. 1 Ziff. 3, Abs. 2 WStVO zu vier Monaten Gefäng
nis verurteilt.

Rechtsanwalt Dr. K. aus Leipzig regt jedoch die 
Kassation dieses Urteils an und bemüht sich, den Ver
urteilten weiß zu waschen. Die Begründung für seine 
Anregung entnimmt der Rechtsanwalt nicht etwa der 
StPO oder den materiellen Strafgesetzen, sondern dem 
BGB, und zwar den Bestimmungen über den Fund. 
Der Finder habe, heißt es im Schriftsatz, seine Pflicht 
getan, als er den Fund gemäß § 965 Abs. 2 BGB der 
Polizeibehörde angezeigt habe. Was aber dann folgt, ist 
so „überzeugend“, daß es hier wörtlich zitiert werden 
muß: „Indem der Verurteilte die Abgabe an das Amt 
für Handel und Versorgung unterließ, betätigte er also 
nicht den Willen auf rechtswidrige Zueignung der 
Butter. Er hat diesen Willen auch nicht gehabt, sondern 
hat die Butter nach wie vor bei sich verwahrt, wie es
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